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»Verwaltungsgerichtshof (VwGH) legt strenge Maßstäbe an verdeckte 
Ausschüttung bei „Entnahmen“ aus der GmbH »  

Bei Liquiditätsbedarf, etwa um die Kosten der Lebensführung bestreiten zu können, ist es dem Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH) rechtlich nicht möglich, einfach Geldmittel aus der Kapitalgesellschaft zu entnehmen. De facto 
erfolgt dies jedoch über die Führung eines Verrechnungskontos für den Gesellschafter bei der GmbH, welches die 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Gesellschafter und Gesellschaft abbildet. Entnimmt der Gesellschafter liquide Mittel 

aus der GmbH, so ist dies mit einem Darlehen seitens der GmbH an den Gesellschafter zu vergleichen. 
Im Rahmen von Betriebsprüfungen bei der Gesellschaft stellt sich regelmäßig die Frage, ob die Überlassung von liquiden 
Mitteln an den Gesellschafter eine Forderung am Verrechnungskonto darstellt oder aber als verdeckte Gewinnausschüttung 
anzusehen ist. Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist üblicherweise anzunehmen, wenn die Gesellschaft dem Gesellschafter 

einen Vorteil aufgrund seiner Gesellschafterstellung zuwendet. 
Aus diesen VwGH-Erkenntnissen kann abgeleitet werden, dass wenn von der Gesellschaft dem Gesellschafter ein Vorteil (z.B. 
Geld) zugewendet wird und zeitnah durch eine Forderung gegenüber dem Gesellschafter ausgeglichen wird, grundsätzlich 
nicht von einer verdeckten Ausschüttung auszugehen ist. Ebenso wenig liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, wenn ein 

Gegenstand von der GmbH zu einem fremdüblichen Preis an den Gesellschafter verkauft wird und im Gegenzug keine 
Barzahlung erfolgt, sondern von der GmbH eine Forderung eingebucht wird. Eine verdeckte Ausschüttung könnte hingegen 
dann angenommen werden, wenn keine durchsetzbare Forderung bei der Gesellschaft vorliegt, was anzunehmen wäre, wenn 
der Gesellschafter im Zeitpunkt des Geldflusses über keine ausreichende Bonität verfügt und zudem auch keine 

entsprechenden Sicherheiten beigebracht worden sind. 
Für den Steuerpflichtigen sind diese beiden VwGH-Entscheidungen sehr erfreulich, da bei „Entnahmen“ aus der GmbH wohl 
nur bei Vorliegen bestimmter Umstände und nicht pauschal von einer verdeckten Ausschüttung aufgrund formaler Kriterien 
ausgegangen werden kann. Gleichwohl dürfte es ratsam sein, einen Rahmen für die Ausnutzung des Verrechnungskontos 

festzulegen, um die Bonität des Schuldners besser beurteilen zu können. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass das 
Verrechnungskonto auch Rückzahlungen des Gesellschafters aufweist und die Gesellschaft nicht als 
„Selbstbedienungsladen“ für den Gesellschafter dient. 
Verschlechtert sich die Bonität des Gesellschafters nach der Darlehensvergabe, so könnte jedoch eine verdeckte Ausschüttung 

vorliegen, sofern die GmbH die Fälligstellung bzw. die Eintreibung der Forderung unterlässt. 
 
 

»Ein Leasingvertrag allein stellt keine Rechnung dar! » 
In seinem am 29. Jänner 2015 ergangenen Erkenntnis hat sich der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) mit der Frage beschäftigt, 
wann im Falle von Leasingverträgen der Vorsteuerabzug erfolgen darf. Der Beschwerdeführer hatte im gegenständlichen Fall den 

Vorsteuerabzug bereits für zukünftige Zeiträume geltend gemacht, ohne dass eine entsprechende Leasingrate bereits fällig 
gewesen wäre. 
Grundsätzlich ist ein Vorsteuerabzug zu dem Zeitpunkt möglich, wenn die Leistung erbracht ist und der Unternehmer über eine 
mehrwertsteuertaugliche Rechnung verfügt. Bei einer kontinuierlichen Leistungserbringung, wie dies bei einem Leasingvertrag 

der Fall ist, gilt die Leistung jeweils mit Ablauf des Zeitraumes als bewirkt, auf den sich die Abrechnungen oder Zahlungen 
beziehen. Wenn eine Leasingrate z.B. monatlich fällig ist, so gilt diese Leistung am Ende des jeweiligen Monats als bewirkt. Bei 
Erfüllen der übrigen Voraussetzungen kann die Vorsteuer dann im Rahmen der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) 
geltend gemacht werden. Eine mehrwertsteuertaugliche Rechnung hat eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen, z.B. muss der 

Zeitraum der Leistung (beispielsweise der betreffende Monat) angegeben werden und natürlich die Umsatzsteuer ausgewiesen 
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sein. 
Der VwGH führt aus, dass bei Leasingverträgen die Leistung, nämlich die Nutzungsüberlassung für einen bestimmten Zeitraum 
(z.B. Monat), rechnungsmäßig erst durch den monatlichen Zahlungsbeleg konkretisiert wird. Auch im Voraus ausgestellte „bis 
auf weiteres“ oder „bis auf Widerruf“ lautende Dauerrechnungen begründen keinen Vorsteuerabzug. Diesem Erkenntnis 

folgend ist ein Vorsteuerabzug bei Leasingverträgen nicht auf Basis des Leasingvertrages allein bzw. auch nicht für zukünftige 
Zeiträume möglich. Erst wenn ergänzend zum Leasingvertrag, der das vereinbarte Leasingentgelt (einschließlich dem gesondert 
ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag) enthält, ein entsprechender Zahlungsbeleg vorliegt, kann ein Vorsteuerabzug 
vorgenommen werden. Dieser kann allerdings nur für jenen Zeitraum vorgenommen werden, auf den sich die Abrechnung 

bezieht. 
So kann z.B. der Vorsteuerabzug aus einer Leasingrate für den Zeitraum April 2015 in der UVA für den Monat April 2015 (oder für 
das 2. Quartal 2015) geltend gemacht werden. Die UVA ist bis zum 15. Juni 2015 einzureichen.  

 

 

»Kein periodenübergreifender Anrechnungsvortrag von ausländischen 
Steuern »  

Bekanntermaßen wird eine Doppelbesteuerung gemäß Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) üblicherweise dadurch vermieden, 

dass entweder die ausländischen Einkünfte von der Besteuerung ausgenommen werden (Befreiungsmethode) oder aber z.B. 
Österreich als Ansässigkeitsstaat auch die ausländischen Einkünfte in die Besteuerung einbezieht, jedoch die im Ausland 
entrichtete Steuer anrechnet (die Anrechnungsmethode sieht regelmäßig einen Anrechnungshöchstbetrag vor). 
Durch die Anrechnung der ausländischen Steuer – etwa einer Quellensteuer auf Dividenden oder Zinsen – auf die österreichische 

Steuer soll sichergestellt werden, dass der ausländische Einkommensteil nicht doppelt besteuert wird. Liegt jedoch in Österreich 
eine Verlustsituation (negatives Welteinkommen) vor, so scheitert die Anrechnung der ausländischen Steuer mangels 
Steuerbelastung in Österreich. Ungeachtet dessen reduzieren die ausländischen Einkünfte im Realisierungsjahr den 
Verlustvortrag in Österreich. Ob die ausländische Steuer zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden darf, ist ein von 

Rechtsprechung und Literatur kontrovers diskutiertes Thema. 
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat einen sogenannten „Anrechnungsvortrag“ von nicht genutzten ausländischen Steuern – 
auch als Anrechnungsüberhang bezeichnet – in seiner Entscheidung unlängst mit mehreren Argumenten wiederum verneint. Etwa 
mit dem Hinweis, dass eine spätere Anrechnung ausländischer Steuern in Österreich deshalb nicht möglich ist, da es sich dann um 

andere Einkünfte handelt als jene (ausländischen) Einkünfte, aus denen die ausländische Steuerbelastung resultiert. 
Es gilt nämlich der Grundsatz, dass eine Anrechnung bei der Veranlagung zur Körperschaftsteuer desjenigen Jahres zu erfolgen 
hat, in welchem das Wirtschaftsjahr endet, in dem die Einkünfte steuerlich erfasst worden sind. Außerdem wird ein 
Anrechnungsvortrag für ausländische Quellensteuern regelmäßig nur in jenen Staaten gewährt, in denen er ausdrücklich 

gesetzlich vorgesehen ist, was in Österreich aktuell nicht der Fall ist. Aus unionsrechtlicher Sicht ist dem VwGH folgend 
ebensowenig ein Anrechnungsvortrag für ausländische (Quellen)Steuern geboten. 

Der Ausschluss des Anrechnungsvortrags von ausländischen Steuern wird in der Literatur heftig kritisiert. Möglicherweise 
erfährt diese für den Steuerpflichtigen nachteilige Situation bei der Anrechnung von ausländischen Steuern in Zukunft eine 

Änderung. Schließlich wurde bereits im Rahmen des Salzburger Steuerdialogs 2009 seitens des BMF angedacht, in 
Einzelfällen einen Anrechnungsvortrag zu gewähren. 
 
 

» Immobilienertragsteuer: Hauptwohnsitzbefreiung » 
Um die Hauptwohnsitzbefreiung nutzen zu können ist es mitunter erforderlich, dass das Eigenheim oder die Eigentumswohnung 

ab der Anschaffung mindestens zwei Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz gedient hat und der Hauptwohnsitz im Zuge der 
Veräußerung aufgegeben wird. Klargestellt wird nun, dass die Hauptwohnsitzbefreiung auch dann gelten kann, wenn das 
Gebäude erst errichtet werden muss. Im Falle der Anschaffung eines unbebauten Grundstücks mit späterer Errichtung des 
Eigenheims muss die Mindestnutzungsdauer vom Zeitpunkt der Fertigstellung des Gebäudes weg erfüllt werden und nicht vom 

Anschaffungszeitpunkt des Grund und Bodens. 
 
 

»Kosten für einen nicht mehr verwendeten Polizeihund nicht abzugsfähig »  
In einem längeren Verfahren, in welchem es unter anderem um die Frage ging, ob die Kosten für einen aus dem Dienst 



	  

ECA-Monat 2015/05  S.3	  

ausgesonderten und vom Diensthundeführer übernommenen Polizeihund beim Steuerpflichtigen Werbungskosten darstellen, hat 
der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) die Ansicht vertreten, dass es sich bei der Übernahme des Hundes um eine private 
Mitveranlassung handelt – mit der Konsequenz der steuerlichen Nichtanerkennung der daraus erwachsenden Kosten. 
Kosten der Hundehaltung gehören zu den nicht abzugsfähigen Ausgaben der Haushalts- und Lebensführung. Die Kos- 

ten für Tiere, die als Arbeits- und Betriebsmittel verwendet wurden, sind dann nicht mehr abzugsfähig, wenn ihre berufliche 
Nutzung endet. Ausgaben zur fortgesetzten Versorgung solcher Tiere aus besonderer Bindung oder allgemeiner Tierliebe, ohne 
Bestehen einer Verpflichtung, beruhen nach Ansicht des VwGH typischerweise auf einer relevanten privaten Mitveranlassung. 
Auch die aus Sicht des VwGH nachgewiesene Erwartungshaltung des Arbeitgebers, dass der Diensthundeführer den 

ausgesonderten Hund in sein Eigentum übernimmt, um ihn dann auf seine Kosten zu versorgen, ändert nichts daran, dass eine 
rechtliche Verpflichtung fehlt. 

Etwas hart mutet in diesem Zusammenhang auch an, dass der vom Dienstgeber geleistete jährliche Kostenbeitrag für 
ehemalige Polizeihunde (welcher vermutlich deutlich unter den tatsächlichen Kosten der Hundeversorgung liegt) als 

lohnsteuerpflichtige Einnahme aus dem Dienstverhältnis gewertet wird. 

 
 
»Essen auf Rädern als außergewöhnliche Belastung » 

Bekanntermaßen können Mehraufwendungen aus dem Titel der Behinderung, soweit sie die Summe pflegebedingter 
Geldleistungen (z.B. Pflegegeld, Pflegezulage etc.) übersteigen, ohne Berücksichtigung eines Selbstbehalts als 

außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Im Falle des Bezugs von „Essen auf Rädern“ können sich 
Überschneidungen behinderungsbedingter Mehraufwendungen mit den regulären Kosten der privaten Lebensführung 
(Verpflegung) ergeben. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzgerichts (BFG) führt dieser Umstand nicht zu einer steuerlichen Nichtberücksichtigung. Vielmehr 

sind die Kosten einerseits in einen behinderungsbedingten Mehraufwand (Zubereitung und Zustellung) und andererseits in 
Verpflegungskosten aufzuteilen. Bei einem im gegenständlichen Fall bestehenden Gesamtpreis von EUR 6,60 pro Mahlzeit geht 
das BFG von einer Relation von 50:50 aus. Demnach lässt das BFG EUR 3,30 pro Mahlzeit als außergewöhnliche Belastung zu. Der 
Vollständigkeit halber ist noch darauf hinzuweisen, dass im konkreten Fall der Bedarf von Essen auf Rädern aufgrund des Alters 

und des körperlichen Zustandes der betroffenen Personen außer Zweifel stand und anderenfalls eine ganztägige Unterbringung 
in einer Pflegeeinrichtung erforderlich gewesen wäre. 
Dem Finanzamt ist diese Entscheidung offensichtlich sauer aufgestoßen, sodass nun eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof 
anhängig ist. Wir werden Sie über den Ausgang dieser Diskussion informieren.  
 
 

»Selbstanzeige nach dem Finanzstrafgesetz (FinStrG) – Wiedereinsetzung nicht möglich » 
Die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige tritt nur dann ein, wenn binnen einer Frist von einem Monat die hinterzogenen 
Beiträge tatsächlich entrichtet werden. Die Bezahlung bewirkt bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen, dass die Strafbarkeit eines 
Finanzvergehens erlischt. Das Erlöschen der Strafbarkeit ist ein materiell-rechtlicher Tatbestand, weshalb in der Abgabenentrichtung 

keine Prozesshandlung gesehen werden kann, die einer Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zugänglich wäre. Sehr wohl aber 
kann die Monatsfrist durch Gewährung von Zahlungserleichterungen auf höchstens zwei Jahre mittels Bescheides verlängert werden. 


